
Zwei Varianten
Auf politischer Ebene konnte keine Einig-
keit darüber erzielt werden, ob man den 
Energieausweis am baulich bedingten En-
ergiebedarf des Gebäudes orientieren sollte 
oder am tatsächlich gemessenen Energie-
verbrauch. Der Gesetzgeber sieht daher nun 
zwei Möglichkeiten vor. 
Eigentümer und Vermieter von Wohnge-
bäuden mit mehr als vier Wohneinheiten 
können zwischen dem verbrauchs- und dem 
bedarfsorientierten Modell wählen. 
Für Wohngebäude mit bis zu vier Woh-
nungen gilt dies aber nur, wenn sie nach 
dem Standard der Wärmeschutzverordnung 
vom 11.08.1977 errichtet oder saniert worden 
sind. Ist der Bauantrag für ein Gebäude mit 
bis zu vier Wohnungen vor dem 01.11.1977 
gestellt worden und hat keine Nachrüstung 
stattgefunden, ist der Bedarfsausweis obli-
gatorisch. Für Nichtwohngebäude werden 
beide Varianten wahlweise zugelassen.

Inhalt des Energieausweises
Der Inhalt des Energieausweises wird durch 
die Energieeinsparverordnung (EnEV 2007) 
vorgegeben, in deren Anlagen Muster ent-
halten sind. Das Muster für Wohngebäude 
umfasst vier Seiten und enthält die Gebäu-
dedaten – u.a. Adresse, Baujahr, Wohnungs-
anzahl, Alter der Technik, Angaben zum 
ermittelten Energiebedarf bzw. -verbrauch. 
Dabei wird zwischen dem Endenergiebedarf 
und dem Jahres-Primärenergiebedarf un-
terschieden, der die Gesamtenergieeffi zienz 
des Hauses aufzeigt. Eine Vergleichsskala 
zeigt die Durchschnittswerte für verschie-

dene Haustypen. Der Energieverbrauchs-
kennwert wird anhand einer Farbskala 
dargestellt und in einer Tabelle wird aufge-
zeigt, welche Energieträger verwendet und 
wieviel Energie jeweils verbraucht wurden. 

Wer braucht den Ausweis?
Eigentümer müssen einen Energieausweis 
anfertigen lassen, wenn sie ihre Immobi-
lie verkaufen oder vermieten wollen. Seit 
Einführungszeitpunkt des Energieaus-
weises haben Kauf- oder Mietinteressenten 
Anspruch darauf, ihn vorgelegt zu bekom-
men. Der Eigentümer kann eine Kopie 
auf freiwilliger Basis aushändigen. Der 
Energieausweis darf bei Vorlage nicht älter 
als zehn Jahre sein. Interessenten können 
nun ihre Entscheidung vom Energiebedarf 
bzw. -verbrauch des jeweiligen Gebäudes 
abhängig machen. Vermieter oder Verkäufer 

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten Randbedingungen oder
durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV,
die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige
Vergleiche ermöglichen (Erläuterungen – siehe Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. 
Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch Eigentümer Aussteller

Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Wohngebäude oder 
den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu
ermöglichen.

Gebäudetyp

Adresse

Gebäudeteil

Baujahr Gebäude

Baujahr Anlagentechnik

Anzahl Wohnungen

Gebäudenutzfläche (AN)

Anlass der Ausstellung

des Energieausweises

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Aussteller

Datum Unterschrift des Ausstellers

Gebäude

1

Neubau
Vermietung / Verkauf

Modernisierung 
(Änderung / Erweiterung)

Sonstiges (freiwillig)

Gültig bis:

Gebäudefoto (freiwillig)

25.04.2017

Mehrfamilienhaus

Musterstr. 123, 12345 Musterstadt

Vorderhaus

1928

1982

9

575 m²

Paul Mustermann
Ingenieurbüro Mustermann
Musterstraße 45
12345 Musterstadt

Energieausweis – jetzt ist er Pfl icht
Nach langem Ringen der Interessengruppen ist am 01.10.2007 die neue Energieeinsparver-
ordnung (EnEV 2007) in Kraft getreten. Sie bietet die gesetzliche Grundlage für die lange 
erwartete Einführung von Energieausweisen für bestehende Gebäude. Für Neubauten ist 
der Energieausweis bereits seit Anfang 2002 Pfl icht. Zweck der neuen Regelungen ist die 
Schonung von Ressourcen und Klima. Die Energieausweise sollen Anreize zur energetischen 
Sanierung von Bestandsgebäuden schaffen. Mit dieser Regelung wurde die EG-Richtlinie 
über die Gesamtenergieeffi zienz von Gebäuden umgesetzt, deren Vorgaben ursprünglich 
bis zum 1.1.2006 in deutsches Recht übertragen werden sollten. Aufgrund der intensiven 
Diskussion über den Inhalt des Energieausweises war diese Frist jedoch nicht eingehalten 
worden. 

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 EnEV 2)

Endenergiebedarf

Primärenergiebedarf

Gebäude Ist-Wert kWh/(m ·a)

EnEV-Anforderungswert kWh/(m ·a)

Jährlicher Endenergiebedarf in kWh/(m ·a) für
Energieträger Heizung Warmwasser Hilfsgeräte Gesamt in kWh/(m ·a)

Energetische Qualität der Gebäudehülle 

Gebäude Ist-Wert H ’ W/(m ·K)

EnEV-Anforderungswert H ’ W/(m ·K)

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen
Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (AN).

Vergleichswerte Endenergiebedarf

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

2Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400

Energiebedarf 

1) freiwillige Angabe 2) nur in den Fällen des Neubaus und der Modernisierung auszufüllen 3) ggf. einschließlich Kühlung 4) EFH – Einfamilienhäuser, MFH – Mehrfamilienhäuser 

Sonstige Angaben
Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungs-
systeme 

nach § 5 EnEV vor Baubeginn geprüft

Alternative Energieversorgungssysteme werden 
genutzt für:

Heizung Warmwasser
Lüftung Kühlung

Lüftungskonzept
Die Lüftung erfolgt durch:

Fensterlüftung Schachtlüftung
Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung 
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

4)
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227,5
113,4

1,30
0,65

Erdgas H
Strom
Holz-Pellets

151,2
0,0

40,1

16,6
0,0
8,2

12,3
142,9

12,3
68,3

Primärenergiebedarf "Gesamtenergieeffizienz"

227,5 kWh/(m²·a)

Endenergiebedarf

228,4 kWh/(m²·a)

CO2-Emissionen1) 51,9 [kg/(m²·a)]

 Spezialthema

 Energieausweis

SD ®

DR. SCHRÖDER
Dr. Schröder GmbH Nchf. · Rugenbarg 106 · 22848 Norderstedt
Tel. 040 - 52 30 59 - 0 · Fax 040 - 52 30 59 50
Zweigbüro Grömitz / Ostsee · Tel. 04562 - 222 900
www.dr-schroeder.de · E-Mail info@dr-schroeder.de

Immobilien · Verwaltung



       Spezialthema 
müssen den Energieausweis auf Nachfrage 
des Interessenten unverzüglich vorlegen, 
ansonsten müssen sie mit einem erheblichen 
Bußgeld rechnen. Auch zum Nachweis einer 
erfolgreichen energetischen Sanierung für 
die Beantragung von Fördergeldern kann der 
bedarfsorientierte Ausweis notwendig sein. 
Eigentümer, die ihre Immobilie selbst nutzen 
und keinen Verkauf beabsichtigen, benötigen 
keinen Energieausweis. Auf kleine Gebäude 
mit nicht mehr als 50 m2 Nutzfl äche und Bau-
denkmäler sind die Bestimmungen über den 
Energieausweis nicht anzuwenden. 

Wer ist der Aussteller?
Die EnEV regelt, wer qualifi ziert und berech-
tigt ist, Energieausweise und Modernisie-
rungsempfehlungen auszustellen. Für alle 
bestehenden Gebäude sind dies Absolventen 
von Hochschul- oder Fachhochschulstudien-
gängen in Architektur, Hochbau, Bauingeni-
eurwesen, Technischer Gebäudeausrüstung, 
Bauphysik, Maschinenbau, Elektrotechnik 
oder einem technisch-naturwissenschaft-
lichen Fach mit Schwerpunkt auf einem der 
genannten Gebiete. 
Für Wohnhäuser dürfen Energieausweise 
auch von Hochschul- oder FH-Absolventen 
der Innenarchitektur erstellt werden, von 
Personen, die die Voraussetzungen eines 
Eintrags in die Handwerksrolle besitzen für 
ein zulassungspfl ichtiges Bau-, Ausbau- 
oder anlagentechnisches Gewerbe oder das 
Schornsteinfegerwesen, Handwerksmeister 
der zulassungsfreien Handwerke dieser Be-
reiche, Personen, die aufgrund ihrer Ausbil-
dung berechtigt sind, ein solches Handwerk 
ohne Meistertitel selbstständig zu betreiben, 
sowie staatlich anerkannte oder geprüfte 
Techniker mit dem Ausbildungsschwerpunkt 
Beurteilung der Gebäudehülle, Heizungs- und 
Warmwasseranlagen oder Lüftungs-und 
Klimaanlagen. Zusätzlich muss noch eine der 
folgenden Voraussetzungen vorliegen: Studi-
enschwerpunkt auf dem energiesparenden 
Bauen, zwei Jahre einschlägige Berufserfah-
rung, Fortbildung nach Anlage 11 der EnEV, 
Bestellung als vereidigter Sachverständiger in 
bestimmten einschlägigen Bereichen. Auch 
Fachleute, die per Landesgesetz dazu berech-
tigt sind, dürfen Energieausweise ausstellen, 
sowie Energieberater, die vor dem 25.04.2007 
ihre Aus- oder Weiterbildung begonnen 
haben. Wer unberechtigt Energieausweise 
ausstellt, begeht eine Ordnungswidrigkeit 
und riskiert ein Bußgeld. Die Ausstellungsbe-
rechtigung wird durch die EnEV abschließend 
geregelt.

Getrennte Behandlung 
von Gebäudeteilen
Grundsätzlich wird der Energieausweis 
für das gesamte Gebäude ausgestellt. Bei 
gemischt genutzten Gebäuden kann er aber 

auch für Gebäudeteile erstellt werden. Nach 
der EnEV können Teile eines Wohngebäudes, 
deren Nutzungsart und gebäudetechnische 
Ausstattung nicht der einer Wohnnutzung 
entspricht, separat behandelt werden. Sie 
bekommen einen eigenen Ausweis, wobei 
hier das Wahlrecht zwischen Bedarfs- und 
Verbrauchsausweis gilt. Ebenso können auch 
Teile von Nichtwohngebäuden, die der Wohn-
nutzung dienen, getrennt behandelt werden. 
In diesem Fall gelten die Regeln für Wohnge-
bäude. In beiden Fällen muss der abtrennbare 
Teil einen erheblichen Teil der Gebäudefl äche 
einnehmen. 

Modernisierung empfohlen?
Sieht der Aussteller des Ausweises Möglich-
keiten, kostengünstig Verbesserungen der 
energetischen Gebäudeeigenschaften durch-
zuführen, muss er dem Energieausweis kurze 
fachliche Hinweise beifügen. Dazu muss er 
das in Anlage 10 zur EnEV enthaltene Muster 
verwenden. Ist eine sinnvolle Modernisierung 
nicht möglich, muss er dies dem Gebäude-
eigentümer bei Ausstellung des Energieaus-
weises mitteilen.

Bedarfs- oder Verbrauchsausweis – 
was ist sinnvoll?
Die Fronten in der öffentlichen Diskussion 
waren klar: Die Mieterseite bevorzugte einen 
bedarfsbasierten Energieausweis, um so vor 
dem Einzug objektive Anhaltspunkte für 
die zu erwartende Höhe der Nebenkos-ten 
zu haben. Der Vermieterseite war eher am 
verbrauchsbasierten Ausweis gelegen – zu-
nächst schien sich so eine Wert- oder Ertrags-
minderung älterer Gebäude vermeiden zu 
lassen, deren Modernisierung äußerst kosten-
aufwändig ist. Mittlerweile sind von Seiten 
der Eigentümer Stimmen zuguns-ten des Be-
darfsausweises zu hören. Ein in energetischer 
Hinsicht nachgerüstetes Haus bietet gute 
Argumente für das Marketing. Die Erstellung 
eines Energieausweises kann Einsparungs-
möglichkeiten aufzeigen. Der verbrauchs-
basierte Ausweis bildet letztlich nur das 
Heizverhalten des Mieters ab. Verhält dieser 
sich unvernünftig, erscheinen entsprechende 
Werte im Energieausweis. Im Extremfall kann 
so das Objekt zum Ladenhüter werden – auch 
wenn es bei Verwendung eines bedarfsba-
sierten Ausweises noch gut im Durchschnitt 
liegen würde. Auch Hauskäufer greifen eher 
zu, wenn sie die Betriebskosten ihres Eigen-
heims mit Hilfe eines bedarfsorientierten 
Energieausweises abschätzen können.

Maßnahmen zur 
Energieeinsparung
Die EnEV nennt mehrere Maßnahmen, die 
termingerecht umzusetzen waren. Heizkessel, 
die vor dem 01. 10.1978 installiert wurden, 
waren bereits bis zum 31.12.2006 auszuran-

Verbrauchserfassung – Heizung und Warmwasser

Erläuterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind 
spezifische Werte pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (A ) nach Energieeinsparverordnung. Der tatsächliche Verbrauch einer Wohnung
oder eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens vom angegebenen
Energieverbrauchskennwert ab. 

Vergleichswerte Endenergiebedarf

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

3Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes

Energieverbrauchskennwert

Energieverbrauch für Warmwasser: enthalten nicht enthalten

Das Gebäude wird auch gekühlt; der typische Energieverbrauch für Kühlung beträgt bei zeitgemäßen Geräten
etwa 6 kWh je m Gebäudenutzfläche und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen 
sich auf Gebäude, in denen die Wärme für Heizung 
und Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude bereit-
gestellt wird.

Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden,
der keinen Warmwasseranteil enthält, ist zu beachten,
dass auf die Warmwasserbereitung je nach Gebäude-
größe 20 – 40 kWh/(m ·a) entfallen können.

Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
Nahwärme beheizten Gebäudes verglichen werden, ist
zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 – 30 %
geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren
Gebäuden mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Energieverbrauchskennwert in kWh/(m ·a) 
(zeitlich bereinigt, klimabereinigt) 

Energieträger Zeitraum

von bis

Brennstoff-
menge
[kWh]

Anteil
Warmwasser

[kWh]

Klima-
faktor

Durchschnitt

1) EFH – Einfamilienhäuser, MFH – Mehrfamilienhäuser

0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400
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Heizung Warmwasser Kennwert

1)

Dieses Gebäude

213,4 kWh/(m²·a)

Erdgas H
Erdgas H
Erdgas H
Holz-Pellets

01.01.2004
01.01.2005
01.01.2006
01.01.2004

31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2004

78.086
85.720
80.775
33.911

14.055
15.430
14.540

6.104

1,07
1,06
1,08
1,07

119,2
129,6
124,4

51,7

24,4
26,8
25,3
10,6

143,7
156,3
149,6

62,4
213,4Weitere Verbrauchsdaten auf gesondertem Blatt

Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis
gemäß § 20 Energieeinsparverordnung (EnEV)

Aussteller

Datum Unterschrift des Ausstellers

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen
Nr. Bau- oder Anlagenteile Maßnahmenbeschreibung

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung

Weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Gebäude

Beispielhafter Variantenvergleich (Angaben freiwillig)

Adresse

Modernisierung gemäß 
Nummern:
Primärenergiebedarf 
[kWh/(m ·a)]
Einsparung gegenüber
Ist-Zustand [%]
Endenergiebedarf 
[kWh/(m ·a)]
Einsparung gegenüber 
Ist-Zustand [%]
CO2-Emissionen 
[kg/(m ·a)]
Einsparung gegenüber
Ist-Zustand [%]

Ist-Zustand Modernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Hauptnutzung /
Gebäudekategorie

sind möglich 

sind nicht möglich

Musterstr. 123, 12345 Musterstadt Mehrfamilienhaus

1

2

3

4

5

6

7

8

Fenster

Fenster

Decken

Heizung

Heizung

Außenwände

Außenwände

Dach

Austausch der einfachverglasten Fenster im Erdgeschoss des Anbaus; neue
Fenster: U-Wert 1,2; g-Wert 0,6

Austausch der Doppelkastenfester im Erdgeschoss des Anbaus, neue Fenster:
U-Wert: 1,2; g-Wert: 0,6

Dämmung der Kellerdecken und der obersten Geschossdecken im Anbau, WLG
035

Dämmung der Verteilleitungen im Keller

Austausch der Heizungsanlage, neue Anlage: Gas-Brennwertkessel

Dämmung der Nordfassade des Vorderhauses; WDVS 12 cm; WLG 035

Dämmung der Ostfassade; WDVS 16 cm; WLG 035

Dämmung des Dachs (Zwischensparrendämmung); Mineralwolle 20 cm, WLG 035

1 bis 4 1 bis 9

227,5

228,4

51,9

189,5

193,9

43,9

17

15

16

99,2

108,9

23,8

56

52

54

Paul Mustermann
Ingenieurbüro Mustermann
Musterstraße 45
12345 Musterstadt



gieren. Alte Heizkessel, die zur Erreichung der 
zulässigen Abgasverlustgrenzwerte nachge-
rüstet wurden oder deren Brenner nach dem 
01.11 1996 erneuert wurde, waren bis zum 
31.12.2008 auszutauschen. Heizungs- und 
Warmwasserrohre sowie Armaturen in unge-
heizten Bereichen müssen seit 31.12.2006 ge-
dämmt sein. Eine Wärmedämmung mussten 
bis zu diesem Datum auch nicht begehbare, 
aber zugängliche oberste Geschossdecken be-
heizter Räume erhalten. Man geht davon aus, 
dass jede dieser Maßnahmen ein Einsparpo-
tenzial von bis zu 19% der auf das jeweilige 
Gebäudeteil entfallenden Energiekosten 
birgt. Empfehlenswert sind weitere Maß-
nahmen, die erhebliche Einsparungen bei 
geringem Investitionsbedarf versprechen. Die 
begehbare oberste Geschossdecke zwischen 
Wohnraum und unbeheiztem Dachboden 
sollte mit einer Wärmedämmung versehen 
werden, auch die Dämmung der Kellerdecke 
ist empfehlenswert – etwa durch 8-10 cm 
dicke Dämmplatten, die von unten gegen die 
Kellerdecke geklebt werden. Das Abdichten 
oder Austauschen undichter Fenster verrin-
gert Wärmeverluste. Rollladenkästen können 
mit vorgefertigten Dämmschalen isoliert 
werden. Auch die richtige Einstellung der Hei-
zungsanlage kann lohnend sein. Wer für eine 
besonders gute Dämmung sorgen will, kann 
die gesamte Hausfassade dämmen lassen.

Nachrüstung – die Ausnahmen 
§ 10 der EnEV regelt Nachrüstpfl ichten 
hinsichtlich Dämmung und Heizung, hält 
aber auch Ausnahmen bereit. So mussten 
vor dem 01.10.1978 eingebaute Heizkessel 
für fl üssige oder gasförmige Brennstoffe, die 
hinsichtlich der Abgasemission nachgerüstet 
oder nach dem 01.11.1996 mit einem neuen 
Brenner versehen wurden, bis zum 31.12.2008 
außer Betrieb gehen. Ausgenommen waren 
Niedertemperatur-Heizkessel, Brennwertkes-
sel und Anlagen mit einer Nennleistung von 
unter 4 KW oder über 400 KW. Auch Heizkes-
sel für nicht marktübliche Brennstoffe und 
weitere Geräte – z.B. solche, die ausschließlich 
zur Warmwasser bereitung dienen – wurden 
ausgeklammert. 
Ausnahmen gibt es auch für  Gebäude mit 
nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen 
der Eigentümer am 1. Februar 2002 eine 
selbst bewohnt hat. Hier muss die Außer-
betriebnahme des alten Heizkessels nur im 
Fall eines Eigentümerwechsels nach dem 
01.02.2002 vom neuen Eigentümer durch-
geführt werden. Gleiches gilt für die Pfl icht 
zur Dämmung von Heizungs- und Warmwas-
serrohren sowie Armaturen in ungeheizten 
Räumen und für die Pfl icht, nicht begehbare, 
aber zugängliche oberste  Geschossdecken 
beheizter Räume zu dämmen. Für derartige 
Gebäude gilt eine Umrüstfrist von zwei Jah-
ren ab dem ersten Eigentumsübergang.  

Durch diese Regelung werden viele selbstnut-
zende Eigentümer von den Nachrüstpfl ichten 
entlastet. Käufer müssen sich jedoch gründ-
lich darüber informieren, welche Standards 
das Gebäude und die Heizanlage erfüllen. 

Althaus auf Neubaustandard?
Auch wenn es unglaublich klingt: Ein Altbau 
kann energetisch soweit saniert werden, dass 
er dem Standard eines Neubaus entspricht. 
Dies kann mit einer so genannten kombi-
nierten Sanierung der Außenhülle und der 
Heizanlage erreicht werden, die durch das CO2-
Gebäudesanierungsprogramm der Bundes-
regierung gefördert wird. Für eine Sanierung 
auf Neubau-Niveau bzw. die Durchführung 
bestimmter Maßnahmepakete kann man ein 
zinsgünstiges Darlehen erhalten. Seit Anfang 
2007 sind auch Zuschüsse möglich. 
Ob sich eine Komplettsanierung langfristig 
rechnet, ist von der Entwicklung der Brenn-
stoffpreise abhängig. Ein dauerhaftes Sinken 
der Preise ist jedoch wenig wahrscheinlich. 

Förderprogramme
Die Fördermöglichkeiten im Rahmen des CO2-
Gebäudesanierungsprogrammes der Bundes-
regierung und der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) wurden weiter ausgebaut. 
Ein bestehendes Gebäude kann nun wahl-
weise mit Hilfe eines Zuschusses oder eines 
KfW-Kredites saniert werden. Die Höhe des 
Zuschusses hängt davon ab, welches Energie-
verbrauchsniveau erreicht wurde. Wird z.B. 
ein Altbau auf Neubau-Niveau gebracht, wird 
ein Zuschuss von 10% der Investitionssumme 
gezahlt – maximal 5.000 Euro pro Wohnein-
heit. Unterschreitet der Energieverbrauch das 
Neubauniveau um mindestens 30%, beträgt 
der Zuschuss 17,5% und maximal 8.750 Euro 
pro Wohneinheit. Immerhin 7,5% und höchs-
tens 3.750 Euro gibt es für die Durchführung 
bestimmter Maßnahmenpakete, 5% und bis 
zu 2.500 Euro für energiesparende Einzel-
maßnahmen. Der Zuschuss ist direkt bei der 
KfW zu beantragen und wird nach erfolg-
reicher Sanierung überwiesen. Ansprechpart-
ner für den KfW-Kredit ist die Hausbank.

Geförderte Vor-Ort-Beratung
Die Vor-Ort-Beratung versteht sich als Energie-
sparberatung und wird durch das Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ge-
fördert. Sie kann von Eigentümern, Mietern oder 
Pächtern in Anspruch genommen werden. Woh-
nungseigentümer haben Anspruch auf eine 
geförderte Beratung, wenn sich diese auf das 
ganze Gebäude bezieht und die Eigentümerge-
meinschaft zustimmt. Die Förderung läuft noch 
bis 31.12.2009. Sie erfolgt durch einen nicht rück-
zahlbaren Zuschuss zu den Beratungskosten in 
Höhe von 300 Euro für Ein- bzw. Zweifamilien-
häuser und von 360 Euro für Wohngebäude mit 
mindestens drei Wohneinheiten. 
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Anlage zum Energieausweis

Zusatzseite Verbrauchserfassung

Adresse

Gebäude

Verbrauchserfassung – Heizung und Warmwasser (Fortsetzung zu Seite 3)

Energieverbrauchskennwert [kWh/(m ·a)]
(zeitlich bereinigt, klimabereinigt) 

Energieträger Zeitraum

von bis

Brennstoff-
menge
[kWh]

Anteil
Warmwasser

[kWh]

Klima-
faktor

Durchschnitt

Heizung Warmwasser Kennwert

Musterstr. 123, 12345 Musterstadt

Holz-Pellets
Holz-Pellets

01.01.2005
01.01.2006

31.12.2005
31.12.2006

35.178
34.500

6.332
6.210

1,06
1,08

53,2
53,1

11,0
10,8

64,2
63,9

213,4

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen
Nr. Bau- oder Anlagenteile Maßnahmenbeschreibung

Weitere Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung

Anlage zum Energieausweis

Zusatzseite Modernisierungsempfehlung

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Gebäude

Adresse
Hauptnutzung /
GebäudekategorieMusterstr. 123, 12345 Musterstadt Mehrfamilienhaus
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Begriffe zum Energieausweis
Die vierte Seite des in der EnEV abgedruck-
ten Musters erläutert wichtige Begriffe: Der 
Energiebedarf wird mit Hilfe von Jahres-
Primärenergiebedarf und Endenergiebedarf 
dargestellt. Die Werte werden auf Basis von 
Baudokumenten und standardisierten Daten 
wie Nutzerverhalten oder Innentemperatur 
ermittelt. Die Berechnung soll weitestge-
hend unabhängig von Nutzerverhalten und 
Wettereinfl üssen sein. Aufgrund standardi-
sierter Rechenwerte hat dieser Begriff nichts 
mit dem tatsächlichen Verbrauch zu tun.
Die Gesamtenergieeffi zienz eines Gebäudes 
wird durch den Primärenergiebedarf dar-
gestellt, in dem nicht nur die Endenergie, 
sondern auch der Aufwand für Erkundung, 
Gewinnung und Verteilung der Energieträger 
eingerechnet wird. Je kleiner der Wert ist, 
desto höher ist die Energieeffi zienz und desto 
niedriger ist der Bedarf. Ein weiterer zentraler 
Begriff ist der Endenergiebedarf. Er gibt die 
jährlich nötige Energiemenge für Heizung, 
Lüftung und Warmwasserbereitung an. Die 
Berechnung erfolgt unter Standardklima- und 
-Nutzungsbedingungen sowie unter Berück-
sichtigung der Energieverluste. 

Neue Heizkonzepte
Neue Heizungskonzepte ohne fossile Ener-
gieträger sind in aller Munde – sie kommen 
nicht zuletzt der Klimaentwicklung zugute. 
Ein herkömmliches Heizsystem kann durch 
eine Solaranlage zur Brauchwassererwär-
mung ergänzt werden. Für einen 3- bis 
4-Personen-Haushalt kann bereits eine Fünf-
Quadratmeter-Solaranlage zur Wassererwär-
mung ausreichen. Auch die Erdwärme ist eine 
Alternative. Eine Erdwärmeheizung bezieht 
75% der eingesetzten Energie aus Erdwärme – 
nur der Verdichter der Anlage muss mit Strom 
betrieben werden. Immer beliebter werden 
auch Holzpellet-Zentralheizungen. Die 
Heizanlage transportiert die Holzpellets aus 
einem Lagerraum automatisch in den Bren-
ner. Eine 3-KW-Holzpelletheizung kostet ca. 
4.000 Euro, ein Zentralheizungssystem mit 10 
bis 15 KW kostet einschließlich Fördertechnik 
und Montage 9.000 bis 15.000 Euro. Dazu 
kommt der Pellet-Lagerraum. Der Einbau der 
genannten Heizsysteme kann von der KfW 
gefördert werden. 

Wie kommt man zum Ausweis?
Einen Energieausweis darf nicht jeder ausstel-
len, Aussteller benötigen eine von mehreren 
einschlägigen Ausbildungen. Es gibt Internet-
Portale, in die Aussteller für alle Orte in 
Deutschland eingetragen sind. Für die Erstel-
lung eines Energieausweises ist eine Haus-
begehung nicht zwingend vorgeschrieben, 
sie kann jedoch für Modernisierungsemp-
fehlungen von Nutzen sein. Der beauftragte 
Fachmann kann auch anhand zur Verfügung 

gestellter Daten und Unterlagen tätig wer-
den, sofern diese aussagekräftig sind. Einen 
einheitlichen Preis für einen Energieausweis 
gibt es nicht. Ein Ausweis auf Verbrauchsbasis 
kostet ca. 25 - 100 Euro, einer auf Bedarfsbasis 
ohne Hausbegehung ca. 70 - 350 Euro. 

Markteffekte durch 
Energieausweis
Bereits Mitte 2008 war festzustellen, dass 
Häuser mit schlechter Energieeffi zienz 
weniger gut zu verkaufen und zu vermieten 
sind. Werden kostspielige Investitionen in 
Wärmedämmung und Heizanlage zu lange 
hinausgezögert, führt dies zu einer Wertmin-
derung des Gebäudes. Es sind jedoch örtliche 
Unterschiede zu beachten. Ist der Mietmarkt 
in einer Stadt eng, verlangen Mieter seltener 
die Vorlage des Energieausweises bzw. neh-
men höhere Nebenkosten in Kauf. Besteht 
geringe Nachfrage, kann der Energieausweis 
ggf. zum wichtigen Marketinginstrument 
werden. Trotz der großen Menge an wenig 
gedämmten Mietshäusern aus den 50er 
und 60er Jahren macht sich der Effekt des 
Energieausweises auf dem Immobilienmarkt 
bereits deutlich bemerkbar. 

Fristen und Übergangsregeln
Bis zum 30.09.2008 bestand noch eine 
gesetzliche „Galgenfrist“: Bis zu diesem 
Zeitpunkt durften sich nach der EnEV 2007 
Eigentümer für alle Arten von bestehenden 
Gebäuden Energieausweise wahlweise auf 
Bedarfs- oder Verbrauchsbasis erstellen 
lassen. Nun gelten die erläuterten Regelun-
gen zum Bedarfs- bzw. Verbrauchsausweis. 
Seit dem 01.07.2008 müssen die Eigentü-
mer bzw. Vermieter von Wohnhäusern, die 
bis 1965 fertig gestellt wurden, zwingend 
Energieausweise vorlegen können. Für 
später fertig gestellte Wohnhäuser muss 
der Eigentümer seit dem 01.01.2009 mit 
einem Energieausweis aufwarten können, 
für Nichtwohngebäude ab dem 01.07.2009. 
Ein einmal ausgestellter Energieausweis gilt 
für zehn Jahre. Energie- und Wärmebedarfs-
ausweise nach den bisherigen Fassungen 
der Energieeinsparverordnung oder nach der 
Wärmeschutzverordnung von 1994 gelten als 
Energieausweise im Sinne der neuen EnEV 
und können vom Ausstellungsdatum an zehn 
Jahre verwendet werden. 

Adressen 

KfW Bankengruppe, Frankfurt 
am Main, www.kfw.de

Deutsche Energie-Agentur,
Berlin, www.dena.de

Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung, Berlin,
www.bmvbs.de

Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle,
Eschborn, 
www.bafa.de

BVFE Bundesverband 
zur Förderung der 
Energieeffi zienz e.V., Köln, 
www.bvfe-online.de
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Energiebedarf – Seite 2
Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres–Primärenergiebedarf und den Endenergiebedarf dar-
gestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bau-
unterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z. B. standar-
disierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wärmegewinne usw.)
berechnet. So lässt sich die energetische Qualität des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse
auf den tatsächlichen Energieverbrauch. 

Primärenergiebedarf – Seite 2
Der Primärenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes ab. Er berücksichtigt neben der Endenergie 
auch die so genannte „Vorkette“ (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energie-
träger (z. B. Heizöl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit
eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. Zusätzlich können die
mit dem Energiebedarf verbundenen CO2-Emissionen des Gebäudes freiwillig angegeben werden. 

Endenergiebedarf – Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jährlich benötigte Energiemenge für Heizung, Lüftung
und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein
Maß für die Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Gebäude bei standardisierten Bedingungen unter Berücksichtigung der Energieverluste zugeführt werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Lüftung sichergestellt werden
können. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz. 
Die Vergleichswerte für den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte für grobe Ver-
gleiche der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichswerten ermöglichen. Es sind ungefähre Bereiche angegeben, in
denen die Werte für die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall können diese Werte auch außerhalb der
angegebenen Bereiche liegen. 

Energetische Qualität der Gebäudehülle – Seite 2
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust
(Formelzeichen in der EnEV: HT’). Er ist ein Maß für die durchschnittliche energetische Qualität aller wärmeübertragenden
Umfassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes. Kleine Werte signalisieren einen guten
baulichen Wärmeschutz. 

Energieverbrauchskennwert – Seite 3
Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird für das Gebäude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und ggf.
Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzelnen Wohn- oder Nutzeinheiten
zugrunde gelegt. Über Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch für die Heizung hinsichtlich der konkreten
örtlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So führen beispielsweise hohe Verbräuche
in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der Energieverbrauchskennwert
gibt Hinweise auf die energetische Qualität des Gebäudes und seiner Heizungsanlage. Kleine Werte signalisieren einen
geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbesondere
können die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie von deren Lage im Gebäude, von der je-
weiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhängen. 

Gemischt genutzte Gebäude
Für Energieausweise bei gemischt genutzten Gebäuden enthält die Energieeinsparverordnung besondere Vorgaben.
Danach sind – je nach Fallgestaltung – entweder ein gemeinsamer Energieausweis für alle Nutzungen oder zwei getrennte
Energieausweise für Wohnungen und die übrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der Ausweise erkennbar (ggf.
Angabe „Gebäudeteil“). 

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

4Erläuterungen
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